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	Hinweise zur Antragstellung

	GJØR  DET

Deutsch-Norwegischer Austausch in der Beruflichen Bildung

	Im Rahmen des GJØR DET-Programms werden unterschiedliche Maßnahmen gefördert: Vorbereitende Besuche, Ausbilderhospitationen und Austauschprojekte für Auszubildende. 
Nachfolgend möchten wir Ihnen einige Hinweise zu den unterschiedlichen Fördermaßnahmen und der jeweiligen Antragstellung geben. Bitte beachten Sie diese Hinweise!

Sollten Sie darüber hinaus weitere Fragen zur Antragstellung haben, erreichen Sie uns unter:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Geschäftseinheit Industrieländer

F130 Gruppe Europa
Team Bilaterale Austauschprogramme

Friedrich-Ebert-Allee 40

53113 Bonn

Fon +49 228 4460-1648
Antrag auf Förderung eines Vorbereitenden Besuchs
Formale Hinweise

· Es gibt keine Antragsfristen für Anträge auf Förderung eines Vorbereitenden Besuches von Projektverantwortlichen beim Partner im Ausland.
· Anträge können kurzfristig bis zu drei Wochen vor dem geplanten Ausreisetermin eingereicht werden.
· Anträge zur Förderung eines Vorbereitenden Besuches können auch gemeinsam mit einem Antrag auf Förderung eines Projektes für Auszubildende eingereicht werden.

Inhaltliche Hinweise

Was ist die Bedeutung eines Vorbereitenden Besuches?

Es kostet viel Zeit, ein Austauschprojekt für Auszubildende so zu konzipieren und vorzubereiten, dass es nicht nur den Vorstellungen der eigenen Einrichtung sondern auch denen des Partners entspricht. Deshalb ist es wichtig, dass sich die Projektleitung so früh wie möglich in der Planungsphase zu einem vorbereitenden Besuch mit dem Partner trifft, um sich über Ziele und Inhalte des geplanten Projektes abzustimmen. 

Wann findet der Vorbereitende Besuch in der Regel statt? 

Optimal ist es, wenn der Besuch ca. ein halbes Jahr vor Beginn der Austauschmaßnahme durchgeführt werden kann.

Was sind die Inhalte eines Vorbereitenden Besuches? Was sollte man dabei beachten? 

Beim ersten Vorbereitenden Besuch lernen die neuen Partner sich kennen. Es kann eingeschätzt werden, ob eine Zusammenarbeit möglich ist und ob die gegenseitigen Zielvorstellungen übereinstimmen.

Beim Vorbereitenden Besuch wird eine Grundlage für die Zusammenarbeit (oder die weitere Zusammenarbeit) gelegt, und es werden Bedingungen für den Austausch ausgearbeitet. Es werden Absprachen z. B. über die Arbeitssprache, die Teilnehmerbetreuung oder die Aufgabenverteilung getroffen. Es werden Termine vereinbart, ein Fachprogramm ausgearbeitet, Unterkunftsmöglichkeiten besichtigt und ein vorläufiges soziales und kulturelles Rahmenprogramm geplant. 

Wichtig ist, dass Absprachen über finanzielle Aspekte des Projektes getroffen werden. Am besten legt man diese Absprachen schriftlich fest.

Pro Teilnehmer wird ein Pauschalzuschuss in Höhe von 500,00 € für einen Aufenthalt von 2 bis 3 Tagen zur Verfügung gestellt. Als Nachweis werden ein kurzer Bericht und eine Bestätigung des Partners über den Besuchszeitraum und die beteiligten Personen eingereicht.

In der Regel können bei einem Vorbereitenden Besuch bis zu zwei Personen gefördert werden, wobei mindestens eine der beiden Personen aus der betrieblichen Ausbildungspraxis kommen sollte.

Bei einem Antrag für mehr als zwei Personen muss eine Begründung für die Teilnahme der weiteren 
Person/-en beigefügt werden.


	Antrag auf Förderung einer Ausbilderhospitation
Formale Hinweise

· Es gibt keine Antragstermine für Anträge auf Förderung einer Ausbilderhospitation beim Partner im Ausland.

· Anträge können kurzfristig bis zu drei Wochen vor dem geplanten Ausreisetermin eingereicht werden.

· Anträge können aber auch gemeinsam mit einem Antrag auf Förderung eines Projektes für Auszubildende eingereicht werden.

Inhaltliche Hinweise

Was ist das Ziel einer Ausbilderhospitation?

Eine Ausbilderhospitation dient zur Vorbereitung der fachlichen Inhalte eines Austauschprojektes für Auszubildende. Um die fachlichen Inhalte des Aufenthaltes der Auszubildenden gut planen zu können, ist es wichtig, dass Projektverantwortliche die Strukturen des Ausbildungssystems des Nachbarlandes und die Kapazitäten des Partners kennen. Deshalb ist es vor allem beim Aufbau einer neuen Partnerschaft wünschenswert, wenn verantwortliche Ausbilder und Lehrer eine Ausbilderhospitation im Gastland durchführen.

Wann sollte eine Ausbilderhospitation stattfinden? 

Eine Ausbilderhospitation sollte möglichst nach dem vorbereitenden Besuch und vor dem Austauschprojekt durchgeführt werden.

Was sind die Inhalte einer Ausbilderhospitation? Wer kann daran teilnehmen?

Während der Hospitation können Arbeits- und Ausbildungsmethoden und Kapazitäten der Partnereinrichtung kennengelernt und die geeigneten Ausbildungsabschnitte für den Austausch identifiziert werden. Ein sorgfältig durchgeführter Curriculum-Vergleich im Fachbereich des geplanten Austauschprojektes hilft bei dieser Schwerpunktfindung und Feinabstimmung. An der Hospitation sollten Ausbilder oder Lehrer, die für die inhaltliche Gestaltung des Projektes mit verantwortlich sind, teilnehmen. 

Auch im Rahmen von schon bestehenden Projekten ist es sinnvoll, wenn weitere Ausbilder oder Lehrer, die das Projekt mit betreuen, sich durch eine Hospitation beim Partner mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut machen.

Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Ausbilderhospitation im Zusammenhang mit dem geplanten Austauschprojekt steht, die Partnereinrichtung bekannt ist und während des Aufenthaltes ein Curriculum-Vergleich durchgeführt wird. 

Die Ausbilderhospitation wird pro Teilnehmer mit einem Pauschalbetrag von  800,00 € gefördert. Als Nachweis wird ein Bericht über den Aufenthalt und ein Curriculum-Vergleich (siehe Leitfaden hierzu) bei der GIZ GmbH eingereicht, zusammen mit einer Bestätigung des Partners über den Aufenthaltszeitraum.

Antrag auf Förderung eines Austauschprojektes für Auszubildende
Formale Hinweise

· Ziel des Programms ist der Austausch auf Gegenseitigkeit. Anträge können nur dann berücksichtigt werden, wenn der norwegische Projektpartner beim Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education (SIU) in Bergen ebenfalls einen Antrag auf Förderung des Gegenbesuches und eine Absichtserklärung (siehe Seite 6) bezüglich eines geplanten Gegenbesuches in Deutschland eingereicht hat.

· Es gibt folgende Termine für Anträge auf Förderung von Austauschprojekten:

· 1. November für das Folgejahr (Projektdurchführung in der Zeit vom 1.1. - 31.12.)

· 1. Mai für das laufende Kalenderjahr (Projektdurchführung in der Zeit vom 1.6. - 31.12.)

Inhaltliche Hinweise

Was beinhaltet ein Austauschprojekt für Auszubildende?

Der Austausch von Auszubildenden ist das Kernstück der Zusammenarbeit einer Partnerschaft.

Der Austausch von deutschen und norwegischen Auszubildenden beinhaltet mehrere Ziele: Durch die Integration in die Arbeitswelt des anderen Landes sollen die Auszubildenden ein unterschiedliches Arbeits- und Ausbildungssystem kennen- und anerkennen lernen. Da der Ausbildungsabschnitt im Gastland möglichst auch Inhalte umfassen soll, die im eigenen Land nicht im Ausbildungsplan stehen, soll das Gelernte auch fachlich ein Zugewinn sein. Zusätzlich lernen die Jugendlichen, sich mit einer Fremdsprache in der Praxis auseinander zu setzen.

Erfahrungen mit Austauschprojekten für Auszubildende haben gezeigt, dass die Auszubildenden durch den Aufenthalt erkennen bzw. lernen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man das Leben oder die Arbeit gestalten kann, und dass es mehrere Wege gibt, um zu einem ähnlichen Ziel zu kommen. Häufig erkennen die Auszubildenden, dass sie dem anderen Land gegenüber Vorurteile gehegt haben, die im Nachhinein nicht mehr nachvollziehbar sind. Mit anderen Worten, nach dem Eintauchen in die andere Welt des Gastlandes haben die Auszubildenden gelernt, toleranter und Neuem gegenüber offener zu sein. Dies ist ein wesentliches Ziel von beruflichen Auslandsaufenthalten.

Rahmenbedingungen eines Austauschprojektes

Das Austauschprojekt wird von den Ausbildungseinrichtungen konzipiert, organisiert, beantragt und durchgeführt. Die GIZ GmbH und SIU haben eine beratende Funktion.

Ein Aufenthalt im Gastland dauert in der Regel drei bis zwölf Wochen. Die Erfahrungen im Programm haben gezeigt, dass eine Gruppengröße von 5 bis 12 Auszubildenden empfehlenswert ist. Je nach Größe der Gruppen können ein bis zwei Begleitpersonengefördert werden. Die Betreuung sollte jedoch in erster Linie durch die empfangende Einrichtung im Gastland erfolgen. Diese Gastfreundschaft beruht auf Gegenseitigkeit. Wenn die eigenen Auszubildenden ins Gastland fahren, wird der dortige Partner die Betreuungsaufgabe übernehmen. Aufgrund dieser engen Zusammenarbeit ist es sehr wichtig, dass die Partnerorganisationen ähnliche Ziele mit dem Austausch verfolgen und das Prinzip der Gegenseitigkeit voll unterstützen. 

Projektinhalte

Die Inhalte des Projektes sollten in engem Zusammenhang mit der Ausbildung stehen und für die Auszubildenden einen fachlichen Mehrwert bieten. Ansätze bei der Planung von Inhalten können sein:

· Lernortverlagerung: Durchführung eines Teils der inländischen Ausbildung beim ausländischen Partner, wobei grundsätzlich davon auszugehen ist, dass das Ergebnis in anderer Form erreicht wird als bei der Ausbildung zu Hause.

· Erwerb einer Zusatzqualifikation: Die Ausbildung beim Partner beinhaltet Elemente, die im eigenen Land nicht vorgesehen sind, aber sich als interessante Ergänzung zur eigenen Ausbildung anbieten.

· Impulse für eine Weiterentwicklung der eigenen Ausbildungsinhalte

· Verbesserung der fachlichen Fremdsprachenkenntnisse.

Als Teil des Fachprogramms können Firmenbesuche durchgeführt werden. Sprachunterricht sollte als Vorbereitung im Heimatland durchgeführt werden. 

Die Ziele des Programms und die Kapazitäten des Partners bestimmen die Form der Durchführung. Angedacht sind in erster Linie Betriebspraktika, wobei die Aufenthalte auch Abschnitte in Bildungszentren beinhalten können, z. B. zur Einführung und als Vorbereitung auf die Praktika. 

Zusätzlich gibt es viele Möglichkeiten, das Fachprogramm durch ein gezieltes landeskundliches Rahmenprogramm sinnvoll abzurunden. Sehr wichtig ist auf jeden Fall, dass der Kontakt zu den Auszubildenden im Gastland gefördert wird. Auszubildende können sich zum Ideenaustausch treffen oder an einem gemeinsamen, kulturellen Programm teilnehmen.

Bei einer ersten Planung von neuen Projekten können Projektinhalte nur grob definiert werden. Eine Feinplanung kann erst erfolgen, wenn gute Kenntnisse über den Partner und seine Kapazitäten vorhanden sind und eine sorgfältige Abstimmung mit ihm erfolgt ist. Aus diesem Grunde sind vorbereitende Besuche oder Ausbilderhospitationen beim Partner empfehlenswert.

Evaluation

Am Ende des Projektes sollte grundsätzlich eine Evaluation der Maßnahme gemeinsam mit den Auszubildenden und Organisatoren von beiden Seiten durchgeführt werden. Die Ergebnisse, die in den Bericht über das Projekt aufgenommen werden müssen, tragen zu der Entscheidung über eine weitere Förderung von Projekten innerhalb derselben Partnerschaft bei. 


	

	Letter of Intent

Every application for funding for an exchange project, either on the Norwegian or the German side, has to be accompanied by a letter of intent  from the project partner in the other country.
This Letter of Intent has to be handed in to the programme administrator in their own country, GIZ or SIU.  Therefore, Norwegian partners complete a Letter of Intent for their German partners to include with their exchange application to GIZ. The German partners complete a Letter of Intent for their Norwegian partners to use in their application to the SIU.

Sample Text

Letter of Intent for cooperation For a Gjør Det project 2012
The partner organisations mentioned below hereby confirm to have agreed to cooperate on a mobility project in the framework of the bilateral exchange programme in vocational education and training, 
Gjør Det, between Germany and Norway.

Declaration of commitment to the partnership:

We intend to send a group of trainees to our partner organisation according to the conditions and numbers of trainees described in our exchange applications.

In turn, we intend to receive a group of trainees from our partner organisation in the sending country. We will host these trainees according to the conditions and numbers of trainees described in the application our partner.

We will discuss and agree the content of our exchange applications before we submit them to SIU and GIZ for the ………………… (insert date) deadline. We understand that both applications must be approved and all visits carried out in order for either partner to receive funding for a Gjør Det exchange project.

Partner Organisation in Germany

Partner Organisation in Norway

Address:

Contact person:
Position:
Telephone:

E-mail:

Address:

Contact person:

Position:
Telephone:

E-mail:

Date and place:     
Stamp and authorised signature:

……………………………………………..

Date and place:      
Stamp and authorised signature:

……………………………………………..
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